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2 . Abfchnitt .

Volksfchulhäufer in Norwegen .

I . Kapitel .

Allgemeines .

Norwegen war vom Jahre 1527 bis 1814 mit Dänemark vereint ; doch wurde
unter dänifcher Herrfchaft wenig für die Erziehung des Volkes gethan , obwohl das
gegenwärtige Schulfyftem auf einem Decret vom Jahre 1736 bafirt , wonach kein
Kind zur Confirmation zugeiaffen wurde , das nicht eine Schule befucht hatte und
in der Kenntnifs der Chriftenlehre bewandert war . 1739 und 1741 wurden Gefetze
erlaffen , die auch für Dänemark galten , wonach der Unterricht im Lefen und in
der Religion für alle Kinder vom 7 . Jahre bis zur Confirmation (gewöhnlich 15 . Jahr)
obligatorifch eingeführt wurde und jährlich mindeftens 12 Wochen betrug.

Durch die Conftitution vom 17 . Mai 1814 wurde Norwegen mit Schweden zu
einer Perfonalunion vereint , und von diefem Zeitpunkte datirt die ernftliche Ver¬
vollkommnung der Organifation der Elementarfchulen . Die Staatskirche ift , wie in
Schweden , die lutherifche, obwohl auch hier in früheren Jahrhunderten der Katholi-
cismus vorherrfchte .

Die Elementarfchulen (.Almuefkoler ) theilen fich in Stadt - und Land-
fchulen . Für erftere galt das Gefetz vorn Jahre 1848 , für letztere jenes vom
Jahre 1860 . Jede Gemeinde (Herred ) bildete eine oder mehrere Schulgemeinden
iSkolekomnumer '

) , welche wieder in einzelne Schulkreife (Skolekredfe ) zerfielen , die
meift 12 bis 14 an der Zahl waren. Jeder Schulkreis — im Ganzen beftehen 6282
folche Bezirke — mufs ein befonderes Elementarfchulhaus (Kredfkole) befitzen
oder , wenn die Entfernung zwifchen den einzelnen Gehöften zu grofs ift , eine ambu¬
lante oder Wanderfchule ( Omgangfkole) erhalten . Die letzteren find früher in
grofser Zahl vorhanden gewefen , wurden aber nach Möglichkeit durch ftändige
Schulen erfetzt.

In den Städten , welche für fich eigene Schulbezirke bilden, wurden die Kinder
vom 7 . Jahre an , auf dem Lande vom 8 . Jahre bis zur Confirmation unterrichtet .

Mit dem Schulgefetze vom 26 . Juni 1889 wurden die Schulverhältniffe neu
organifirt. Diefes Gefetz zerfällt in zwei Theile , nämlich in das Gefetz über die

40) Theilweife nach : Encyclopädie des Erziehungs - und Unterrichtswefens . Herausg . von K . A . Schmid . 2 . Aufl .

1884 ff ., Band 8 — und : Frances Graham French . Bericht des Bureau of education . Wafhington 1889 —90 .
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66 .
Schulpflicht .

67 .
Volksfchulen

auf dem Lande .

Volksfchulen auf dem Lande (Lov om Folkefkolen paa Landet) und in das Gefetz
über die Volksfchulen in Städten (Lov om Folkefkolen i Kj 'öbftaederne

'
) .

Die Bevölkerung auf dem Lande wohnt zerftreut in einzelnen Gehöften , und es beftehen keine

Dörfer , wie in anderen Ländern ; die Städte heifsen Kjdbfiaeder , d . h . Orte mit ftädtifchen Privilegien .

Das Gefetz zerfällt in 9 Abfchnitte : über den Zweck und die Einrichtung der
Volksfchulen, über die Schulpflicht, über die Lehrerftellen , über die Aufteilung und
rechtliche Stellung der Lehrer , über den Schulrath , über die Schulverwaltung und
Volksfchulaufficht, über die Beauffichtigung des Unterrichtes aufserhalb der Volks-
fchule , über die Oberaufficht und verfchiedene Beftimmungen.

Die Schulpflicht ift fiebenjährig, und zwar vom 7 . bis zum 14 . Jahre , und
jedes Kind im Alter vom erreichten 6 \ Jahre bis zum erreichten 15 . Jahre ift
berechtigt , unentgeltlich die Volksfchule zu befuchen.

Für Kinder , bezüglich deren die Schulverwaltung es nicht zweckmäfsig findet , dafs fie am allgemeinen
Unterricht theilnehmen , fei es aus Gründen geiftiger oder körperlicher Mängel oder in Folge fchlechter

Aufführung , welche auf die übrigen Schulkinder fchädigend einwirkt , ift ein befonderer Unterricht

(
'faerfkilt Undetvisning ) abzuhalten . Diefer befondere Unterricht wird in eigenen Claflen aufser Verbindung
mit der allgemeinen Schule ertheilt .

In Verbindung mit ländlichen Volksfchulen können Fortbildungsfchulen
für 14 - bis 18-jährige Schüler mit dem Zwecke errichtet werden , den Unterricht
der Volksfchule zu befeftigen und fortzufetzen. Diefer Unterricht kann jährlich
1 bis 6 Monate dauern.

Die Volksfchule auf dem Lande befteht aus zwei Abtheilungen : die erfte
Abtheilung , Kleinfchule (Smaafkole) genannt , für Kinder von 7 bis 10 Jahren ,
und die zweite Abtheilung für Kinder von 10 bis 14 Jahren . Bezüglich der
erften Abtheilung kann ein Schulkreis in zwei oder mehrere Kleinkreife (Smaa-
kredfe) getheilt werden.

Die beiden Abtheilungen follen in der Regel jede für fleh unterrichtet werden.
Keine Claffe foll mehr als 35 Schulkinder aufnehmen. Nur im Falle zwingender
ökonomifcher Rückfichten dürfen äufserftenfalls bis 45 Kinder in einer Claffe unter¬
richtet werden.

Wenn die gefammte Schülerzahl einer Volksfchule 35 oder weniger beträgt ,
können beide Abtheilungen zufammen unterrichtet werden.

Die jährliche Unterrichtszeit beträgt 12 Wochen , wobei eine Schulwoche für die erfte Abtheilung
mit 30 und für die zweite mit 36 Stunden berechnet wird . Die Unterrichtszeit kann für eine oder mehrere
Claffen auf 15 Wochen erhöht werden .

Für jede Volksfchule werden in der Regel eigene Räumlichkeiten gebaut oder
gemiethet ; doch können Schulen in Kleinkreifen oder Volksfchulkreifen, deren
Gefammtzahl nicht 20 überfteigt, durch Umgang bei den Kreisinwohnern abgehalten
werden, in fo fern Räume hierfür erhältlich find . Wo eine folche Wand er fchul e
befteht , ift der Einwohner, auf deffen Hofe fich ein für den Schulbedarf geeigneter
Raum vorfindet, verpflichtet , die Schule durch 3 Wochen jährlich , mindeftens eine
Woche ohne Unterbrechung , aufzunehmen , wofür demfelben ein Miethsbetrag
gezahlt wird .

Der für eine Volksfchule nöthige Bauplatz , Spielplatz und Weg können bei mangelndem Ueberein -
kommen vom König beftimmt werden und find nach den Beftimmungen des Expropriationsgefetzes für das
Land abzugeben .

Bei jedem Werke , jeder Fabrik oder jeder anderen derartigen Anlage , welche
wenigftens 30 Arbeiter in der Anlage felbft befchäftigt, oder auch in jeder Gruppe
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derartiger Anlagen , die zufammen die genannte Anzahl Arbeiter aufweist , wird die
Volksfchule für die Arbeiterkinder durch die Arbeitgeber erhalten.

Für jedes Amt befteht eine Amtsfchulcaffe , welche u . A . auch die Bei¬
träge zur Errichtung der Schulhäufer, der Lehrerwohnung und zur Anfchaffung des
nöthigen Grund und Bodens für den Lehrer beftreitet.

Jede ftädtifche Volksfchule hat drei Abtheilungen : die erfte für 7 - bis
io -jährige , die zweite für . 10 - bis 12-jährige und die dritte Abtheilung für 12 - bis
14-jährige Schulkinder. Jede der drei Abtheilungen foll in der Regel befonderen
Unterricht erhalten ; doch können beim Vorhandenfein zwingender ökonomifcher
Gründe mehrere Claffen zufammen unterrichtet werden. Keine Claffe foll mehr
als 40 Kinder enthalten ; in Ausnahmsfällen find höchftens bis 50 Kinder in der
Claffe zuläffig .

Schulferien follen , alle Ferialtage eingerechnet , in der Regel 12 "Wochen ausmachen und können
ausnahmsweife bis auf 16 Wochen ausgedehnt werden . In den erften 2 Abtheilungen beträgt die wöchent¬
liche Stundenzahl 24 , kann jedoch bis auf 18 herabgefetzt werden , in der dritten Abtheilung eben fo viel ;
doch kann die ganze jährliche Stundenzahl auf einzelne Zeiten des Jahres feil gefetzt werden .

Der Raum für die Volksfchule foll ausreichend grofs und für den Zweck
geeignet fein . Jede Schule hat die nöthige Einrichtung , Spielplätze und alle für
den Unterricht erforderlichen Lehrmittel zu erhalten.

Bevor ein Plan für die Ausführung eines neuen Schulhaufes angenommen wird ,
haben fich Gefundheits - Commiffion und Oberaufficht darüber auszufprechen,
ob derfelbe den geftellten Anforderungen entfpricht . Es darf kein Raum für
Schulzwecke verwendet werden , gegen den die Gefundheits- Commiffion Verbot
einlegte.

Um die ftändige Aufficht über die Gefundheitsverhältniffe zu haben , beftimmt
das Gefetz bezüglich der ftädtifchen Volksfchulen, dafs die Schulverwaltung einen
Arzt anftelle.

Der Unterricht in den Volksfchulen wird durch Lehrkräfte auf vollftändigen
Lehrerftellen ( _fuldflaendige Laererpofler') , durch Hilfslehrkräfte (Hjaelpelaerer) und
bezüglich Gefang , körperlicher Uebungen , Zeichnen und Handarbeiten durch
Stundenlehrer ( Timelaereij ertheilt .

Das Gehalt eines Volksfchullehrers auf dem Lande beträgt für die erfte Abtheilung mindeftens
8 Kronen (= 9,20 Mark ) und für die zweite mindeftens 12 Kronen (= 13,80 Mark ) für die Schulwoche .
Aufserdem hat jede Landgemeinde mindeftens für einen Lehrer auf vollftändiger Lehrerftelle eine Familien¬
wohnung mit fo viel Grund und Boden dazu zu befchaffen , dafs 2 Kühe darauf gefüttert werden können .

In jeder ftädtifchen Volksfchule follen mindeftens ein Lehrer und eine Lehrerin angeftellt fein ; ihr
Gehalt wird nach den Ortsbräuchen geregelt , und es beftehen zwei Gehaltsgruppen .

Zu den obligatorifchen Unterrichtsgegenftänden der Volksfchule zählt in der
höheren Abtheilung der Unterricht in den Grundzügen der Gefundheitslehre.
Aufserdem werden noch folgende Fächer gepflogen : Gefang, Zeichnen, körperliche
Uebungen und Handarbeit für Knaben und Mädchen. Unter die körperlichen
Uebungen können auch vorbereitende Schiefsübungen (Scheibenfchiefsen mit Ge¬
wehren) aufgenommen werden.

Mit den höheren Abtheilungen der Volksfchule kann auch ein freiwilliger Unterricht (_frivillig
Undervisning ) verbunden werden , zu welchem fremde Sprachen zählen .

Wenn Schüler von einzeln liegenden Anfiedelungen fich zum Zwecke des
Schulbefuches aufserhalb ihres Heims aufhalten müffen und ihre Eltern nicht in
der Lage find , die damit verbundenen Auslagen zu beftreiten , fo können diefelben
durch Beiträge der Gemeindecaffe beherbergt und verköftigt werden.
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73 -
Scbulaufficht .

74-
Unterhaltung .

75 -
Statiftikü ) .

Norwegen ift in 6 Regierungsbezirke ( Stifte ) getheilt ; jedes Stift befteht aus
mehreren Aemtern . Im Ganzen giebt es 20 Aemter , von denen jedes eine Anzahl
Gemeinden umfaßt.

Die oberfte Unterrichtsbehörde ift das Unterrichtsminifterium (Kirke- og
Undervisningsdepartementei) , das jährlich einen Bericht an den König und das Stor-

thing zu erftatten hat . Jedes Stift hat eine Stiftsdirection als Oberaufficht über
das Schulwefen; diefelbe befteht aus dem Bifchof, dem Vorftand des Stiftes und
dem Schuldirector.

Aufserdem befteht für jedes Amt eine Amtsfchulverwaltung , welche einen
ftändigen Amtsinfpector beftellen kann . In jeder Gemeinde und in jeder Stadt
befteht eine Schulverwaltung , welche auf dem Lande für jeden Schulkreis und
in Städten für jede Volksfchule Auffichtsausfchüffe als örtliche Schulbehörden
beftellt , denen die beftändige Aufficht über die Schulen zukommt. Für die Volks-
fchulen einer Stadt kann die Schulverwaltung einen Infpector anftellen.

Alljährlich hat die Schulverwaltung einen Bericht an die Oberaufficht zu erftatten und mindettens

alle 5 Jahre einen allgemeinen Bericht über die Thätigkeit der Volksfchulen zu veröffentlichen .

Sämmtliche an einer ftädtifchen Volksfchule angeftellten Lehrperfonen bilden
einen Schulrath für die Angelegenheiten der betreffenden Schule.

Die Ausgaben für das Volksfchulwefen werden aus eigenen Schulfonds
beftritten , wobei der Staat Zufchüffe gewährt.

Als Beitrag zur Bezahlung der Lehrergehalte erhält jede Gemeinde aus der Staatscaffe einen Betrag
von Ys , unter Umftänden von xj% der Lehrergehalte . Diefer Betrag darf 12 Kronen (= 13,80 Mark) für

die Schulwoche der zweiten Abtheilung und 8 Kronen ( = 9,20 Mark ) für die Schulwoche der erften

Abtheilung nicht überfteigen . Alle übrigen Ausgaben bettreitet die Schulgemeinde felbtt .
In Städten gewährt die Staatscaffe ebenfalls 1

jz der Lehrergehalte , jedoch nur bis zu einem Meift -

betrag von 35 Öre ( = 40 Pfennig ) für die Unterrichtsftunde , während alle anderen Auslagen durch die
Stadtcaffe bettritten werden .

Die Gefammtbevölkerung Norwegens betrug im Jahre 1891 1999176 , wovon
308 507 fchulpflichtigeKinder waren, fo dafs alfo die Zahl der letzteren 15,4 Procent
der Gefammtbevölkerung ausmacht.

Im Jahre 1888 beftanden auf dem Lande 6282 Volksfchulen mit 222317 Schul¬
kindern , 3477 Lehrern und 368 Lehrerinnen , ferner Stadtfchulen mit 72 922 Schülern.
Im Durchfchnitt entfallen 60 Schulkinder auf eine Lehrkraft .

Die Ausgaben für das Volksfchulwefenbetrugen im Jahre 1888 5 242000 Kronen
(= 6028300 Mark) und darunter die gewährten Staatszufchüffe 1202000 Kronen
(= 1 382 300 Mark ) .

Die Kotten für jeden Schüler belaufen üch auf dem Lande auf 9 bis 10 Kronen ( = 10,35 bis

11,50 Mark ) und in Städten bis zu 24 Kronen ( = 27,60 Mark ) jährlich . Von den jährlichen Ausgaben
für das Schulwefen entfallen auf jeden Einwohner 4 Kronen ( = 4,60 Mark ) .

Kriftiania 42) hatte 1893 161151 Einwohner und 23 555 fchulpflichtige Kinder
im Alter von 6 ^2 bis 15 Jahren , wovon 17 334 die öffentlichen Volksfchulen befuchten.
Die Anzahl der Abtheilungen betrug 517 , wonach im Mittel 33 Kinder auf eine
Claffe entfielen. Es beftanden in diefem Jahre 14 Schulhäufer mit zufammen
323 Lehrzimmern . Die Ausgaben für das Volksfchulwefen Kriftianias betrugen im
Jahre 1893 895000 Kronen (= 1 039000 Mark ) , wozu die Staatscaffe 104400 Kronen
(— 120000 Mark) beifteuerte.

Nach : Matrat . Rapport für les ecoles Scandinaves . Paris 1889 .
*-) Nach : Beretning 0711Krißia7iia Folkefkolevaefen for i 8qj .
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Die Gehalte der Lehrer betragen auf dem Lande minder!ens 700 Kronen
(= 805 Mark ) und in den Städten 800 Kronen (= 920 Mark ) ; das Mindeftgehalt
der Lehrerinnen ift 400 Kronen (= 460 Mark ) . In ftädtifchen Volksfchulen find
die Verhältniffe bedeutend günftigere ; beträgt doch in Kriftiania das Durchfchnitts-
gehalt eines Lehrers auf vollftändiger Lehrerftelle 2106 Kronen (= 2420 Mark )
und eben fo einer Lehrerin 1157 Kronen (= 1327 Mark).

In Kriftiania waren 1893 137 Lehrer und 350 Lehrerinnen mit vollftändiger Lehrerftelle an Volks¬
fchulen angeftellt .

Man unterfcheidet Smaafkolen für Kinder von 7 bis 10 Jahren und eigentliche
Folkefkolen . Beide Gattungen können entweder ftändig oder als Wanderfchulen
{ Omgangfkolen ) eingerichtet werden . Aufserdem beftehen Fortbildungsfchulen
(Fortfaettelfefkolen ) für 14- bis 18-jährige Schulkinder und Kleinkinderfchulen, welche
aber in keinem Zufammenhange mit dem öffentlichen Schulfyftem ftehen.

Eine Trennung nachGefchlechtern findet nur in Städten ftatt , während
auf dem Lande gemilchte Claffen beftehen. Während die Städte gröfsere Schul-
häufer für 200 bis 1200 und mehr Kinder errichtet haben , befitzt das Land kleine
Schulhäufer in grofsen Abftänden , wobei die Kinderzahl 20 bis 100 beträgt .

Beftimmte Regeln für den Bau der Volksfchulen find im Gefetze nicht ent¬
halten ; um fo rühmenswerther ift daher das Beftreben einzelner Städte und Schul¬
gemeinden, ihre Schulhäufer in zweckmäfsiger und gefundheitlicher Weife anzulegen.
Während auf dem Lande gewöhnlich ein- und zweiclaffige Schulhäufer in Verbin¬
dung mit der Lehrerwohnung errichtet werden, befitzen die Städte ftattliche Schul¬
häufer mit einer grofsen Claffenzahl und eigene Wohngebäude für die Lehrer .

Auf dem Lande fehlt meift ein befonderer Gymnaftikraum ; doch find ftets
Spielplätze und häufig auch Schulgärten vorhanden.

2 . Kapitel .

Beftimmungen für den Bau und die Einrichtung von
Volksfchulhäufer n .

Durch mehrfach eingelangte Anfragen veranlaßt , was in gefundheitlicher Be¬
ziehung bei Errichtung von Schulhäufern zu beachten fei , hat das Kirchen- und
Unterrichts-Departement der kgl . norwegifchen Regierung mit 23 . März 1886 in
nachftehendem Rundfehreiben allgemeine Regeln aufgeftellt, die der Begutachtung
der vorzulegenden Baupläne zu Grunde zu legen find .

Die Schulhäufer follen eine freie , trockene und gefunde Lage erhalten und
nicht Hörendem Lärm , Staub und üblen Ausdünftungen ausgefetzt fein .

Der Baugrund foll , wenn er nicht vollkommen trocken ift , entfprechend ent-
wäffert werden . Die Gebäude find gegen die auffteigende Grundfeuchtigkeit zu ifo-
liren und gegen das Eindringen von Canalgafen zu fichern .

Die Längenrichtung des Hauptgebäudes foll , wenn die Claffenzimmer zu beiden
Seiten eines Flurganges gruppirt find , am beften von Nord nach Süd liegen ; fämmt-

76.
Lehrergehalte .

77 -
Eintheilung
der Schulen .

78 .
Gefammt -

anlage .

79 -
Minifterial -

Rundfchreiben
vom

23 . März 1886 *3) .

43) Ueberfetzt unter freundlicher Mithilfe des Herrn Dr . Leo Burgerßein zu Wien .
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